mg Qualitat fiir Menschen

3.6 Internate und Sportinternate

Vorbemerkung:
In Schul- sowie Sportinternaten werden junge Menschen wahrend der Wochentage, aul3erhalb der
reguldaren Unterrichtseinheiten, (sozial)padagogisch betreut und versorgt.

Unterschieden werden Betreuungssettings im Rahmen von Hilfen zur Erziehung gemaR SGB VI
sowie privat finanzierte Unterbringungs- und Versorgungsleistungen.

In Abhangigkeit der konzeptionellen Ausgestaltung besteht die Moglichkeit einer Betreuung auch
an Wochenenden und in Ferienzeiten.

Zielgruppe
Junge Menschen in (Sport)Internaten mit und ohne Leistungen des SGB VIII.

Grundleistungen:

Siehe Tabelle.

Rahmenbedingungen:

Siehe Tabelle.

Fachliche Empfehlungen:
Siehe Tabelle.
Personal/Betreuungsschliissel:
Siehe Tabelle.

Platzzahl und Raumlichkeiten:
Siehe Tabelle.

Platzzahl:

Die Platzzahl orientiert sich an der konkreten konzeptionellen Ausgestaltung des jeweiligen Ange-
bots und bertiicksichtigt die Internatsplatze sowie ggf. die Schulplatze.

Raumlichkeiten:
Siehe Tabelle.
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Internat ohne Hilfen
zur Erziehung

Internat mit Hilfen
zur Erziehung

Sportinternat

Personal- Padagogische Fach- Padagogische Fach- Padagogische Fachkrafte
qualifikation krafte gemal Fachkraf- | krafte gemal} Fach- gemald Fachkraftegebot
des Leitungs- tegebot des LVR- kraftegebot des LVR- | des LVR-
personals Landesjugendamts Landesjugendamts. Landesjugendamts
oder oder
Lehrer:innen Diplom-Sportwissen-
schaftler:innen und ent-
sprechende Bachelor-
Abschlusse.
Personal- Padagogische Fachkrafte gemaR Fachkraftegebot des LVR-
qualifikation (fiir | Landesjugendamts.
die padagogische
Betreuung au-
RBerhalb der Lehrer:innen, gegebenenfalls anteilig neben Lehrauftrag in der Betreuung

Schulzeiten)

tatig.

Anerkennung von berufsbegleitenden padagogischen Erst- und Zweitausbil-
dungen siehe Arbeitshilfe 2.12 (Fachkraftegebot) des LVR- Landesjugend-

amts.

Zusatzlich:

Dariiber hinaus werden
innerhalb des Stellen-
schliissels anerkannt:

Diplom-
Sportwissenschaft-
ler:innen und entspre-
chende Bachelor-
Abschlisse

Lizensierte Sporttrai-

ner:innen

Mit einer Quote von
hochsten 50 Prozent wer-
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Internat ohne Hilfen
zur Erziehung

Internat mit Hilfen
zur Erziehung

Sportinternat

den anerkannt:

Sportstudent:innen (ab
dem 5. Semester);
Dienste in der Regel er-
ganzend, d. h. gemeinsam
mit anerkannter padago-
gischer Fachkraft.
Sportstudent:innen diir-
fen als Nachtbereitschaft
eingesetzt werden. In die-
sem Fallist eine Hinter-
grundrufbereitschaft zur
kurzfristigen Unterstiit-
zung im Krisenfall einzu-
richten.

Die Tatigkeit der Sport-
student:innen muss im
Konzept dargestellt und
im Stundenumfang be-
schrieben werden. Die
Bewilligung erfolgt an-
hand der eingereichten
Unterlagen als Einzelfall-
genehmigung bei Stim-
migkeit des Konzeptes.

Betreuungs-
schliissel

Richtwert:

1 Vollzeitstelle pro 10
Schiiler:innen.

Die konzeptionell vor-
gesehenen Betreu-
ungszeiten (Tag und
Nacht) sind durchgan-
gig abzudecken. Schul-
ausfallzeiten sind hier-
bei zu beruicksichtigen.

Ab einer Belegung des
1. Platzes bis 50% der
Belegung mit Hilfen
zur Erziehung gilt der
Richtwert 1:6.

Ab 51% Belegung mit
Hilfen zur Erziehung
wird sich in der Praxis
an denim Rahmen-
vertrag | NRW (ausge-
laufen am 31.12.2012)
beschriebenen Be-
treuungsschlusseln
orientiert.

Richtwert:

1 Vollzeitstelle pro 10
Schiiler:innen.

Die konzeptionell vorge-
sehenen Betreuungszei-
ten (Tag und Nacht) sind
durchgangig abzudecken.
Schulausfallzeiten sind
hierbei zu beriicksichti-
gen.

Die konzeptionelle Festlegung der Vollzeitaquivalente und des Betreuungs-
schlissels erfolgt anhand der tatsachlichen Betreuungszeiten und bertick-
sichtigt u. a. Ferien- und sonstige SchlieBungszeiten.

Diese sind dem LVR-Landesjugendamt detailliert darzustellen.




Konzeption

In der Konzeption sind die padagogische Arbeit, Partizipationsstrukturen und
ein Beschwerdemanagement sowie personelle, raumliche und organisatori-
sche Grundlagen zu beschreiben.

Ein Schutzkonzept ist zu erstellen und einzureichen.

Sofern im betriebserlaubnispflichtigen Internatsbereich stundenweise auch
Externatsschiler:innen betreut werden, sind deren Betreuung,
die Betreuungszeit und der dazu notwendige personelle Umfang gesondert

darzustellen.

Die Aufnahme der Platze in die Betriebserlaubnis ist sodann erforderlich.

Spezifische padagogi-
sche Schwerpunkte
und Zielgruppen sind
detailliert zu be-
schreiben.

Die Alltags-strukturierung
hinsichtlich Aufteilung
von Schulzeiten, Trai-
ningszeiten und Freizeit
ist darzustellen.

Raumlichkeiten

Um die Einhaltung von Personlichkeitsrechten (z. B. Privatsphare, Schutz-
raum) sicher zu stellen, ist das Vorhalten von Einzelzimmern anzustreben.
Andernfalls ist eine Unterbringung maximal in Doppelzimmern maoglich. Die
konzeptionelle Beschreibung der Betreuungszeiten ist hier zu beachten.

Grundlegende Anforderungen an die raumliche Ausgestaltung betriebser-
laubnispflichtiger Einrichtungen, sind der dazugehdrigen Arbeitshilfe (Pla-
nung und Betriebsflihrung - ,Raumliche Standards*) zu entnehmen.

Regelungen des
SGB VIII

Neben den angebots-
spezifischen gesetzli-
chen Vorgaben, sowie
den §845 ff. sind insbe-
sondere die Regelun-
gen der §§8a+ b SGB
VIl zu beachten.

Neben den angebots-
spezifischen gesetzli-
chen Vorgaben, sowie
den §845 ff. sind ins-
besondere die Rege-
lungen der §88a+b
SGB VIl sowie der §§
78a ff. SGB VIII zu be-
achten.

Neben den angebotsspezi-
fischen gesetzlichen Vor-
gaben, sowie den §§45 ff.
sind insbesondere die
Regelungen der §§8a+b
SGB VIl zu beachten.

Sonstige Best-
immungen

Der Trager ist fiir die Einhaltung weiterer Bestimmungen aul3erhalb der Zu-
standigkeit des LVR-Landesjugendamts selbst verantwortlich, z.B. beim er-
forderlichen Impfschutz oder hinsichtlich baurechtlicher, brandschutztechni-
scher und schulrechtlicher Vorgaben.




	Internat ohne Hilfen zur Erziehung 
	Internat mit Hilfen zur Erziehung 
	Sportinternat 
	Personal-qualifikation 
	des Leitungs- 
	personals 
	Pädagogische Fachkräfte gemäß Fachkräftegebot des LVR-Landesjugendamts 
	oder 
	Lehrer:innen 
	Pädagogische Fachkräfte gemäß Fachkräftegebot des LVR-Landesjugendamts. 
	Pädagogische Fachkräfte gemäß Fachkräftegebot des LVR- 
	Landesjugendamts 
	oder 
	Diplom-Sportwissen-schaftler:innen und entsprechende Bachelor-Abschlüsse. 
	Personal-qualifikation (für die pädagogische Betreuung außerhalb der Schulzeiten) 
	Pädagogische Fachkräfte gemäß Fachkräftegebot des LVR-Landesjugendamts. 
	Lehrer:innen, gegebenenfalls anteilig neben Lehrauftrag in der Betreuung tätig. 
	Anerkennung von berufsbegleitenden pädagogischen Erst- und Zweitausbildungen siehe Arbeitshilfe 2.12 (Fachkräftegebot) des LVR- Landesjugendamts. 
	Zusätzlich: 
	Darüber hinaus werden innerhalb des Stellenschlüssels anerkannt: 
	Diplom-Sportwissenschaftler:innen und entsprechende Bachelor-Abschlüsse 
	Lizensierte Sporttrainer:innen 
	Mit einer Quote von höchsten 50 Prozent werden anerkannt: 
	Sportstudent:innen (ab dem 5. Semester); 
	Dienste in der Regel ergänzend, d. h. gemeinsam mit anerkannter pädagogischer Fachkraft. 
	Sportstudent:innen dürfen als Nachtbereitschaft eingesetzt werden. In diesem Fall ist eine Hintergrundrufbereitschaft zur kurzfristigen Unterstützung im Krisenfall einzurichten. 
	Die Tätigkeit der Sportstudent:innen muss im Konzept dargestellt und im Stundenumfang beschrieben werden. Die Bewilligung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen als Einzelfallgenehmigung bei Stimmigkeit des Konzeptes. 
	Betreuungs-schlüssel 
	Richtwert: 
	1 Vollzeitstelle pro 10 Schüler:innen. 
	Die konzeptionell vorgesehenen Betreuungszeiten (Tag und Nacht) sind durchgängig abzudecken. Schulausfallzeiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
	Ab einer Belegung des 1. Platzes bis 50% der Belegung mit Hilfen zur Erziehung gilt der Richtwert 1:6. 
	Ab 51% Belegung mit Hilfen zur Erziehung wird sich in der Praxis an den im Rahmenvertrag I NRW (ausgelaufen am 31.12.2012) beschriebenen Betreuungsschlüsseln orientiert. 
	Richtwert: 
	1 Vollzeitstelle pro 10 Schüler:innen. 
	Die konzeptionell vorgesehenen Betreuungszeiten (Tag und Nacht) sind durchgängig abzudecken. Schulausfallzeiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
	Die konzeptionelle Festlegung der Vollzeitäquivalente und des Betreuungsschlüssels erfolgt anhand der tatsächlichen Betreuungszeiten und berücksichtigt u. a. Ferien- und sonstige Schließungszeiten. 
	Diese sind dem LVR-Landesjugendamt detailliert darzustellen. 
	Konzeption 
	In der Konzeption sind die pädagogische Arbeit, Partizipationsstrukturen und ein Beschwerdemanagement sowie personelle, räumliche und organisatorische Grundlagen zu beschreiben. 
	Ein Schutzkonzept ist zu erstellen und einzureichen. 
	Sofern im betriebserlaubnispflichtigen Internatsbereich stundenweise auch Externatsschüler:innen betreut werden, sind deren Betreuung, 
	die Betreuungszeit und der dazu notwendige personelle Umfang gesondert darzustellen. 
	Die Aufnahme der Plätze in die Betriebserlaubnis ist sodann erforderlich. 
	Spezifische pädagogische Schwerpunkte und Zielgruppen sind detailliert zu beschreiben. 
	Die Alltags-strukturierung hinsichtlich Aufteilung von Schulzeiten, Trainingszeiten und Freizeit ist darzustellen. 
	Räumlichkeiten 
	Um die Einhaltung von Persönlichkeitsrechten (z. B. Privatsphäre, Schutzraum) sicher zu stellen, ist das Vorhalten von Einzelzimmern anzustreben. 
	Andernfalls ist eine Unterbringung maximal in Doppelzimmern möglich. Die konzeptionelle Beschreibung der Betreuungszeiten ist hier zu beachten. 
	Grundlegende Anforderungen an die räumliche Ausgestaltung betriebserlaubnispflichtiger Einrichtungen, sind der dazugehörigen Arbeitshilfe (Planung und Betriebsführung - „Räumliche Standards“) zu entnehmen. 
	Regelungen des SGB VIII 
	Neben den angebotsspezifischen gesetzlichen Vorgaben, sowie den §§45 ff. sind insbesondere die Regelungen der §§8a + b SGB VIII zu beachten. 
	Neben den angebotsspezifischen gesetzlichen Vorgaben, sowie den §§45 ff. sind insbesondere die Regelungen der §§8a + b SGB VIII sowie der §§ 78a ff. SGB VIII zu beachten. 
	Neben den angebotsspezifischen gesetzlichen Vorgaben, sowie den §§45 ff. sind insbesondere die Regelungen der §§8a + b SGB VIII zu beachten. 
	Sonstige Bestimmungen 
	Der Träger ist für die Einhaltung weiterer Bestimmungen außerhalb der Zuständigkeit des LVR-Landesjugendamts selbst verantwortlich, z.B. beim erforderlichen Impfschutz oder hinsichtlich baurechtlicher, brandschutztechnischer und schulrechtlicher Vorgaben. 

